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39.   Palliativversorgung 

39.1  

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen 
einschließlich ihrer Koordination, insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle, und zielt darauf 
ab, die Betreuung in der vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.

39.2.1  

Hospize sind Einrichtungen, in denen unheilbar Kranke in ihrer letzten Lebensphase palliativmedizinisch, 
das heißt leidensmindernd, pflegerisch und seelisch betreut werden. 2Das Hospiz muss einen 
Versorgungsvertrag mit der mindestens einer gesetzlichen Krankenkasse abgeschlossen haben. 

39.2.2  

In Ausnahmefällen können die Kosten bis zur Höhe der Kosten einer Hospizbehandlung auch in anderen 
Häusern, die palliativ-medizinische Versorgung erbringen, übernommen werden, wenn auf Grund der 
Besonderheit der Erkrankung oder eines Mangels an Hospizplätzen eine Unterbringung in einem 
wohnortnahen Hospiz nicht möglich ist.


